
  

Kürzung eines Leserbriefes

Regelmäßige Veröffentlichung des redaktionellen
Kürzungsvorbehalts genügt 

In einer Regionalzeitung erscheint ein Leserbrief, dessen Autor der Ansicht ist, dass
sein Beitrag sinnentstellend gekürzt veröffentlicht worden sei. Er kritisiert auch, dass
die Zeitung keinen ständigen Hinweis auf eine Umfangsbegrenzung und den
redaktionellen Kürzungsvorbehalt bringe. Er ruft den Deutschen Presserat an. Der
Chef vom Dienst teilt mit, dass seine Zeitung regelmäßig Hinweise veröffentliche,
wonach Leserbriefe maximal 70 Druckzeilen lang sein dürften und die Redaktion sich
das Recht auf Kürzung und Auswahl vorbehalte. Ein vom Beschwerdeführer
nachträglicher Hinweis auf Kürzungen des Leserbriefes sei nicht nur bei dieser
Zeitung unüblich. (2001)

Eine Verletzung der Ziffer 2 des Pressekodex liegt nicht vor. Deshalb weist der
Presserat die Beschwerde als unbegründet zurück. Die vorgenommene Kürzung war
in diesem Fall nicht sinnentstellend. Das Kernanliegen des Einsenders bleibt auch in
der gekürzten Version eindeutig erhalten. Es reicht, wenn die Redaktion in
regelmäßigen Abständen einen Hinweis auf den Kürzungsvorbehalt veröffentlicht.
(B1–243/01)

Aktenzeichen:B1–243/01
Veröffentlicht am: 01.01.2001
Gegenstand (Ziffer): Sorgfalt (2);
Entscheidung: unbegründet 
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